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MERKBLATT
TEILNAHME AN ZENTRALEN SEMINAREN NACH § 37 ABS. 7 BETRVG ODER NACH EINEM 
BILDUNGSFREISTELLUNGSGESETZ DER BUNDESLÄNDER

In der Regel benötigst du zur Teilnahme eine Freistellung von deinem Arbeitgeber. Damit dein Seminarbesuch möglichst reibungslos abläuft, bitten wir dich, die unten aufgeführten Hinweise zu der für dich zutreffenden Freistellungsart zu beachten:

Freistellung bei Teilnahme nach § 37 Abs. 7 BetrVG
Betriebsratsmitglieder sowie Jugend- und Ausbildungsvertreter haben für dafür anerkannte Seminare einen Freistellungsanspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG. Der Anspruch beträgt während der ersten Amtszeit vier Wochen, danach je weiterer Amtszeit drei Wochen (der Freistellungs-anspruch nach § 37.6 BetrVG, plus evtl. nach dem Bildungsfreistellungsgesetz eines Bundeslandes, wird hiervon nicht berührt). Mitglieder von Jugend- und Auszubildenden-vertretungen sowie von Betriebsräten erhalten somit bei anerkannten Bildungsveranstaltungen nach§ 37.7 BetrVG nur in begründeten Ausnahmefällen Verdienstausfall erstattet; der Hinweis auf den Verbrauch des Anspruchs genügt nicht. Die Begründung ist den Abrechnungsunterlagen beizufügen. 
Der Betriebsrat hat über den Zeitpunkt der Seminarteilnahme einen Beschluss zu fassen und diesen dem Arbeitgeber, unter Angabe der Anerkennungs-Nr. des Seminars, mitzuteilen. Die zentralen Seminare der IG Metall nach § 37 Abs. 7 werden beim zuständigen Ministerium in Hessen beantragt und jährlich unter einer entsprechenden Anerkennungsnummer genehmigt. Diese Anerkennungsnummer ist in den Anmelde- bzw. Einladungsunterlagen enthalten oder kann über die zuständigen Geschäftsstellen erfahren werden.






Freistellung bei Teilnahme nach einem Bildungsfreistellungsgesetz eines Bundeslandes
Seminarteilnehmer*innen aus den Bundesländern 
Baden-Württemberg, 
Berlin,
Bremen, 
Brandenburg, 
Hamburg, 
Hessen, 
Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz, 
Saarland, 
Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und 
Thüringen 
haben für dafür anerkannte Bildungsveranstaltungen der IG Metall grundsätzlich diesen Anspruch zu nutzen. Detaillierte Auskünfte, insbesondere ob und unter welchem Aktenzeichen das jeweilige IG Metall-Seminar anerkannt ist, erteilt die zuständige Geschäftsstelle. 
Bei Nichtinanspruchnahme ist der Freistellungsanspruch ggf. ins nächste Jahr zu übertragen. Wurde der Freistellungsanspruch im laufenden Kalenderjahr bereits vollständig genommen, so muss die Seminarteilnahme eventuell ins nächste Jahr verschoben werden.

Bei erschöpftem Freistellungsanspruch:
Ist der Anspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG und/oder nach einem Bildungsfreistellungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes verbraucht und lässt sich der Seminarbesuch nicht verschieben, so bedarf es in diesen Ausnahmefällen einer plausiblen Begründung durch die Geschäftsstelle, welche den Abrechnungsunterlagen beizufügen ist. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber auf der „Verdienstausfallbescheinigung“ der IG Metall den Verbrauch des Freistellungsanspruchs zu bescheinigen. Nur dann erhalten diese IG Metall-Mitglieder, ebenso wie Nicht-BR-Mitglieder und/oder Teilnehmer*innen aus Bundesländern ohne Bildungsfreistellungsgesetz, den nach-gewiesenen Verdienstausfall erstattet.





Fahrtkosten
Grundsätzlich sollte die An- und Abreise zu Bildungsveranstaltungen so umweltfreundlich wie möglich erfolgen. Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften sind gegenüber der Einzelnutzung eines Privat-PKWs vorzuziehen.
Soweit Reisekosten nicht von dritter Seite, insbesondere durch den Arbeitgeber getragen werden, erhalten Teilnehmende an Bildungsveranstaltungen der IG Metall bei satzungsgemäßer Beitragsleistung ihre Fahrtkosten bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erstattet.
Entsprechend unseren Richtlinien zur Erstattung der Fahrtkosten ist zur Anreise grundsätzlich die günstigste Bahnfahrkarte 2. Klasse zu wählen. Dabei sind vorhandene Bahncards, Spartarife, Mitfahrerpreise und ggf. Großkundenrabatten mit einzubeziehen. Die Fahrkarten sind bei einem örtlichen Reisebüro, übers Internet oder direkt am Bahnhof zu kaufen. Gegen Vorlage des Fahrscheins werden die tatsächlichen Fahrtkosten erstattet. 
Möglicherweise günstiger ist die Buchung einer Fahrkarte mit dem Veranstaltungsticket der Bahn unter diesem Link www.igmservice.de/bahn .
Bei Einzelanreise mit dem PKW wird ebenfalls der günstigste Fahrpreis (mindestens 20% Rabatt vom Normalpreis) erstattet. Dies sind zurzeit 0,22 € je (gefahrenem) Kilometer. 
Reisen mehrere Teilnehmer*innen mit einem PKW an, erhält der/die Fahrer*in für die gesamte Fahrstrecke zurzeit 0,30 €, pro Kilometer. Die Erstattung der Fahrtkosten erfolgt bargeldlos.
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